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Mobil: 0172- 3252013

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, IFEM
Leitfaden für den Einsatz von Artenspürhunden im Naturschutz

Mitarbeit in verschiedenen Forschungsprojekten zu 
Canidenartigen (Füchse, verwilderte Haushunde, Wölfe) im In-
und Ausland

Valeska de Pellegrini
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Wolfsnachweise 
in Brandenburg
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WOLF – NUTZUNGSKONFLIKTE

Schäden an Weidetieren 



Was tun bei Übergriffen?
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• So bald wie möglich, auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden die
Zentrale Schadenshotline (0172 - 56 41 700) verständigen.

• Tierkadaver nicht anfassen oder vom Ort entfernen und verhindern, 
dass andere Tiere an den Kadaver gelangen (z. B. Abdecken mit Plane 
o.ä.).

• Keine Spuren verändern oder beseitigen.

Wolfsmanagement Brandenburg - Herdenschutz



Was tun bei Übergriffen?
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• landesweite Rissbegutachtung innerhalb von 24 h 

Voraussetzung für mögliche Ausgleichszahlung: 

• Mindeststandards für Weidetierhaltung wurde eingehalten. 

• Meldung eines vermuteten Wolfsübergriffs innerhalb von 24 h. 

• Der Schaden an ungeschützten Tieren wird nicht ausgeglichen. 

• Der Schaden an nicht gemeldeten Tieren wird nicht ausgeglichen. 

Wolfsmanagement Brandenburg - Herdenschutz



MINDESTSTANDARDS
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• Elektronetzzäune oder mindestens 4-litzige Elektrozäune 
(Bodenabstand der Litzen 20 - 40 - 65 - 90 cm) von jeweils 
mindestens 90 cm Höhe 

• Mindestspannung von 2.500 Volt

• Grundsätzlich sind die Schutzzäune auch wasserseitig zu 
stellen. Sind die Nutztiere jedoch zusätzlich durch 
Herdenschutzhunde geschützt, muss bei der Deichpflege oder 
bei der Beweidung am Ufer großer Seen die Wasserseite nicht 
ausgekoppelt werden. 
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Präventionsmaßnahmen
Was wird gefördert?

Eine Zuwendung erfolgt für Maßnahmen des 
• technischen Herdenschutzes (z. B. wolfssichere Zäune)
• des nichttechnischen Herdenschutzes (z. B. Anschaffung 

Herdenschutzhunde, durch die AG Herdenschutzhunde e.V. 
zertifiziert) 

Höhe der Zuwendung

• Richtlinie vom 27.02.2017 ermöglicht die 100%-Förderung des 
durch den Wolf bedingten Mehraufwands beim Herdenschutz

• ist auf einen Betrag in Höhe von maximal 15.000 EUR in drei 
Steuerjahren pro Zuwendungsempfänger begrenzt

• Bagatellgrenze von 1000 EUR
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• Elektronetzzäune 106-110 cm Höhe
• 5-litzige Elektrozäune
(Spannung mind. 4000 V)

• 140 cm Drahtgeflechtzäune mit Untergrabungsschutz
(1 m ausgelegt, 50 cm tief eingelassen, 2 stromführende Litzen 
mittels Abstandisolatoren)

Präventionsmaßnahmen

Was wird gefördert?
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• Weidezaungerät, Zubehör (Grundausstattung) ohne Solar
• Weidezaungerät, Zubehör (Grundausstattung) mit Solar
• Elektronetzzaun (106 -110 cm)
• Flatterband/Breitbandlitze bzw. Drahtlitze und Zaunpfosten 

sowie Zubehör
• Knotengitter-Zaunmaterial zur untergrabungssicheren 

Ergänzung bestehender Festzäune
• Elektrolitze und Zubehör zur untergrabungssicheren 

Ergänzung bestehender Festzäune
• Kostenanteil, der sich auf die Herstellung der 

Untergrabungssicherung bei Neuanlage von Festzäunen 
bezieht

Präventionsmaßnahmen

Was wird gefördert? 
Technischer Herdenschutz
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• Leitungswiderstand < 0,25 Ohm/m 
• Alle Leiterverbindungen müssen mit hochleitfähigem Materials 

ausgeführt werden

Zur Stromversorgung ist ein Weidezaungerät mit folgenden technischen 
Mindestanforderungen einzusetzen: 
• je Weidezaungerät mindestens 3 geeignete Erdungsstäbe 
• Maximale Spannung (Leerlaufspannung): 9.000 – 12.000 V 
• Spannung bei einer Zaunlast von 500 Ohm/m 

(Tierberührungsspannung): > 5.000 V 
• Entladeenergie (Schlagstärke): > 3,0 J 

Bei 12 V – Akkugeräten müssen geeignete Akkus zum Einsatz kommen. 

Präventionsmaßnahmen
Materialanforderungen
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Die Anschaffungs- und Ausbildungskosten für 
• nicht ausgebildete Herdenschutzhunde sowie
• Anschaffungskosten ausgebildeter Herdenschutzhunde
• Kosten für die Zuchtzertifizierung- und Ausbildungsprüfung 

des Hundes 
• Prüfung zum Erwerb des Sachkundenachweises (mit 

Ausnahme der Kosten der Prüfung im Falle eines 
Nichtbestehens)

• die Kosten der Leistungsprüfung von ausgebildeten 
Herdenschutzhunden sind förderfähig

• Pro Hund sind max. 4000.- förderfähig

Präventionsmaßnahmen
Was wird gefördert?

Nichttechnischer Herdenschutz
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Präventionsförderung - Antrag
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Präventionsförderung - Antrag

1.4 Angaben zur Rechts- und Betriebsform   
Es ist genau eine Rechtsform und eine Betriebsform auszuwählen.    

Rechtsform Betriebsform  

01. Einzelunternehmen im Haupterwerb Landwirtschaft  01. Marktfruchtunternehmen (pflanzlich)  

02. Einzelunternehmen im Nebenerwerb Landwirtschaft  02. Futterbauunternehmen  

03. Gesellschaft bürgerlichen Rechts  03. Veredlungsunternehmen (Tiere)  

04. Kommanditgesellschaft  04. Dauerkulturunternehmen  

05. Offene Handelsgesellschaft  05. Gemischtunternehmen (pflanzlich/tierisch)  

06. Eingetragene Genossenschaft  06. Gemüsebauunternehmen  

07. Gesellschaft  mit beschränkter Haftung  07. Zierpflanzenunternehmen  

08. GmbH & Co. KG  08. Baumschule  

09. Aktiengesellschaft  09. Gartenbauliches Gemischtunternehmen  

10. Körperschaft des öffentlichen Rechts  10. Forstwirtschaftliches Unternehmen  

11. Sonstige juristische Personen  11. Land-/Forstwirtschaftliches Lohnunternehmen  

12. Kirchen/religiöse Einrichtung  12. Schäfer/in  

13. Sonstige natürliche Person  13 Weinbaubetrieb  

14. Öffentlich-rechtliche Stiftung  14. Geflügelhaltungsbetrieb  

15. natürliche Privatperson ohne landwirtschaftlichen Erwerb  15. Fischerei  

16. Eingetragener Verein  16 Sonstige  

17. Nichtrechtsfähiger Verein     

18. Privatrechtliche Stiftung     

19. Anstalt des öffentlichen Rechts     

20. Kirchen des öffentlichen Rechts     

21. Eheleute     

22. Eheähnliche Gemeinschaft     

23. Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt)     

24. UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG  Ökologische Bewirtschaftung  

 

 

KMU-Eigenschaft  

Bei dem Antragsteller handelt es sich um ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU).  

� ja 

� nein 

 

Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. 

 

Große Unternehmen 

Bei dem Antragsteller handelt es sich um ein großes Unternehmen (kein KMU).  

� ja 

� nein 

 

Unternehmen, die mindestens 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von mehr als 
50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf mehr als 43 Mio. EUR beläuft. 

 

Unternehmen in Schwierigkeiten 
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Präventionsförderung - Antrag

Bei dem Antragsteller handelt es sich um ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“.  

 

� ja 

 

� nein 

 

Falls ja, kann keine Förderung von Präventionsmaßnahmen erfolgen. 
 

1.5 Ggf. Vertretungsbefugte(r) des Antragstellers [z. B. Bevollmächtigte(r) und Insolvenzverwalter]  

Achtung:  Eine Eintragung an dieser Stelle bewirkt, dass jeglicher Schriftverkehr zu Ihren 
Anträgen ausschließlich über diesen Vertretungsbefugten geführt wird. (Vollmacht ist beizufügen) 

 

  
   

Name, Vorname; ggf. Unternehmensbezeichnung  

   

ggf. noch Unternehmensbezeichnung  

 Postanschrift  Kommunikationsverbindungen   

          

 Straße und Hausnummer (kein Postfach zulässig) Telefon (mit Vorwahl)   Fax (mit Vorwahl)  

           

 Postleitzahl Ort ggf. Mobil-Telefon  

        

 Ortsteil
  ggf. E-Mail-Adresse  

 
 

2 Beschreibung der beabsichtigten Präventionsmaßnah me 

2.1 Art der Präventionsmaßnahmen Wolf  

Eine  Zuwendung erfolgt für die Nutztierhaltung im Freiland, insbesondere für die   Haltung von Schafen, 
Ziegen, Gatterwild und Rindern (Ziff. 2.1.1 der Richtlinie). 

 

Technischer Herdenschutz (Ziffer 2.1.2 der Richtlinie) 

  

  

  

  

nichttechnischer Herdenschutz (Ziffer 2.1.3 der Richtlinie) 

� Anschaffungskosten für nicht ausgebildete Herdenschutzhunde 

�  Anschaffungskosten für ausgebildete Herdenschutzhunde 

�  Kosten für die Zuchtzertifizierung- und Ausbildungsprüfung des Hundes sowie für die Prüfung zum          
Erwerb des Sachkundenachweises (mit Ausnahme der Kosten der  Prüfung im Falle eines Nichtbestehens) 
des Hundehalters/Hundeführers  

�  Kosten der Leistungsprüfung von ausgebildeten Herdenschutzhunden  
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Präventionsförderung - Antrag

2.2 Art der Präventionsmaßnahme Biber (Ziff. 2.2 der Richtlinie) 

  

  

  

  

 

2.3 Standort des Vorhabens 

  
PLZ/Gemeinde/Ortsteil 

  
Flur/Flurstück 

 

2.4 Zeitliche Durchführung des Vorhabens 

 

Beginn Tag Monat Jahr  Beendigung Tag Monat Jahr 

                          

2 Gesamtkosten  
 

 Nettoausgaben in  
EUR 

Mwst. Bruttoausgaben in 
EUR 

lt. Finanzierungsplan 
                  

Beantragte Zuwendung                   

 
4. Finanzierungsplan 

 

  Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit 
(Kassenwirksamkeit)  

201.. 201.. 201.. 

in € 

 Fördergegenstand          

 Gesamtkosten  
• brutto  
• netto 

      
      
      

      
      
      

      
      
      

 Eigenanteil 
• davon Eigenmittel (bar)  
•  davon Eingenleistungen 

(unbar) 
• davon Kredite  

      
      
      
      

      
      
      
      

      
      
      
      

 Leistungen Dritter                    

 Beantragte Zuwendung                   
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Präventionsförderung - Antrag

5. Beantragte Förderung 

 

Fördergegenstand gemäß Richtlinie  Zuweisung/Zuschuss  
(€) 

v.H. der Gesamtkosten 
 

1 2 3 

   

Summe              

 
6. Begründung der Notwendigkeit  

 6.1 des Vorhabens 
( Ziel, Zusammenhang mit anderen Vorhaben bzw. mit Vorhaben desselben Aufgabenbereiches in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative 

Möglichkeiten, Nutzen) 

  

  

  

  
 
 

 6.2  der Förderung und Finanzierung 
(Förderhöhe, Landesinteresse am Vorhaben, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten) 

  

  

  

  

6.3 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen 
(Tragbarkeit der Folgekosten für den Antragsteller (ob und wie gesichert, wer Folgekosten trägt), Finanzlage des Antragstellers, Angabe des vorgesehenen 

Vergabeverfahrens) 

  

  

  

  
 

6.4 Darstellung der kontrafaktischen Fallkonstellation für große Unternehmen gemäß Ziffer 1.4 des 
Antrages  

 
(Beschreibung der Situation, die ohne Beihilfe bestehen würde und Ausführungen von Nachweisen hierfür, ggf. Nachweise als separate Anlage 

beifügen) 

  

  

  

  
 



© MLUL | 16.11.2017 18Referat 42 | Der Wolf in Brandenburg | Groß Kreutz

Präventionsförderung - Antrag

7. Ergänzende Unterlagen 
. 

� Angebotsübersicht und 3 Kostenangebote als Nachweis für die kalkulierten Ausgaben  

� bei Beantragung von allgemeinen Aufwendungen (etwa für Architektur- und Ingenieurleistungen) 
als förderfähige Ausgaben, den Nachweis, dass ein Leistungs- und/oder Preiswettbewerb 
(mindestens drei Angebote) vor Beauftragung erfolgt ist 

� Nachweis der Gesamtfinanzierung (z.B. Kontoauszug, Bestätigung der Hausbank, Beschlüsse, 
Verträge, genehmigter Haushaltsplan, etc.).  

� Nachweis, dass die Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen nach Abnahme gewährleistet 
ist. 

� Eigentumsnachweis (Katasterauszug) bzw. Nachweis des uneingeschränkten Verfügungsrechts 

� Vollmacht, sofern die Beantragung durch den/die Vertretungsberechtigten erfolgt 

� Erklärung zu Deminimis- Beihilfen 
� notwendige Genehmigungen  
� Bestätigungsvermerk des Wolfs- bzw. Biberbeauftragten, dass der Antrag hinsichtlich der 

Angemessenheit der Kosten, der fachlichen Notwendigkeit und der Art und Weise der 
umzusetzenden Maßnahmen den Anforderungen gemäß der o.g. Richtlinie entspricht. 

 

Name: 

 

Datum: 

 

Ggf. Auflagen/Festlegungen: 
 

 

 

Unterschrift: 

 

 

8. Hinweise und Erklärungen zu Rechts-, Kontroll- u nd Strafvorschriften sowie zur 
Datenverarbeitung 
 
8.1 Erklärung zur Datenverarbeitung 
 
Die Bearbeitung Ihrer Anträge schließt die Nachprüfung Ihrer Angaben durch die zuständigen Stellen im 
Rahmen von Verwaltungs-, Vor-Ort- und Ex-post-Kontrollen gemäß den hierfür einschlägigen 
Rechtsvorschriften ein. 
 
Dazu werden die von Ihnen vorgelegten Nachweise und gegebenenfalls Ihre Anträge aus den Vorjahren 
herangezogen und zur Vermeidung unberechtigter Zahlungen Abgleiche durchgeführt. 
 
Ihre personenbezogenen Daten aus diesem Antrag werden von der zuständigen Bewilligungsbehörde 
(LELF) für die automatisierte Zahlbarmachung und Verbuchung sowie für die Zwecke der Rechtsvorschriften 
verarbeitet, die zu dem von Ihnen eingereichten Förderantrag einschlägig sind. 
 
Zur Auszahlung übermittelt das LELF Ihre Angaben personenbezogen in dem dazu erforderlichen Umfang 
an die zuständige Kasse.  
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Mir/Uns ist bekannt , dass die von mir/uns angegebenen Daten nach § 197 Abs. 4 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch zur Feststellung der Versicherungspflicht und zum Zwecke der Beitragserhebung an den 
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (als Spitzenverband der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften, Alterskassen und Krankenkassen) übermittelt werden können. 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden , dass gemäß den Bestimmungen des Brandenburgischen 
Datenschutzgesetzes (BbgDSG) die von mir/uns angegebenen personenbezogenen Daten elektronisch 
verarbeitet werden. Dies schließt ein, dass sich die zuständigen Behörden zu Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
Maßgabe des BbgDSG im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag gem. § 11 
BbgDSG auch anderer öffentlicher oder privater Stellen bedienen dürfen. 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden , dass die allgemeinen Angaben gemäß den Nrn. 1.1 bis 1.5 
landeseinheitlich für alle weiteren von mir/uns gestellten Anträge aus dem Geschäftsbereich des MLUL 
genutzt werden können. Dies schließt eine Verwendung dieser Daten für Anträge im Rahmen der 
Antragstellung nach den Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, 1307/2013 und 1308/2013 bzw. deren 
Nachfolgeverordnungen ein. Die unter Nr. 1.2 eingetragenen Angaben zu PLZ und Ort werden bei der 
Datenerfassung mit dem hinterlegten offiziellen Verzeichnis der Deutschen Post abgeglichen und bei Bedarf 
angepasst. 
 
Ich bin / Wir sind damit einverstanden , dass gemäß den Bestimmungen des Brandenburgischen 
Datenschutzgesetzes (BbgDSG) die von mir/uns angegebenen personenbezogenen Daten elektronisch 
verarbeitet werden. Dies schließt ein, dass sich die zuständigen Behörden zu Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
Maßgabe des BbgDSG im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag gem. § 11 
BbgDSG auch anderer öffentlicher oder privater Stellen bedienen dürfen. 
 
Ich/Wir habe/n die vorstehenden Hinweise zur Kenntn is genommen  und bin/sind mit der 
Datenverarbeitung im Rahmen der Zuwendung  entsprechend den vorgenannten Hinweisen einverstanden. 
 
Ich bin/Wir sind darauf hingewiesen worden , dass 

- eine Auskunftspflicht nicht besteht, meine/unsere Angaben jedoch Voraussetzung für die 
Gewährung der von mir/uns beantragten Zuwendung sind, 
 
- ich/wir berechtigt bin/sind, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der weiteren Verarbeitung 
meiner/unserer personenbezogenen Daten zu widersprechen, dann jedoch die beantragte 
Förderung nicht erfolgen kann, 
 
- die Angabe der Telefon- sowie ggf. der Faxnummer und E-Mail-Adresse freigestellt ist und 
lediglich der zuständigen Landesstelle zur Vereinfachung etwaiger Rückfragen dient. 
 

Ich/Wir erkläre(n) , dass ich/wir auf eine gesonderte Mitteilung über die Verarbeitung/Änderung/Löschung 
oder Verwertung der mich/uns betreffenden personenbezogenen Daten gem. § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 
12 Abs. 2 BbgDSG als Regel verzichte/n. Dies schränkt mein/unser Auskunftsrecht gem. § 5 Abs. 1 
BbgDSG nicht ein.  
 
Ich bin / Wir sind damit einverstanden , dass das Land Brandenburg bei positiv erfolgter 

Beschlussfassung über die Förderung, 
 
Bewilligung oder 
 
Durchführung / Abschluss des Vorhabens 
 

über mein/unser Vorhaben bei Bedarf im Rahmen von Veröffentlichungen oder Presseerklärungen die 
Öffentlichkeit informiert. 
 

ja �           nein �  
 

 
 
 

Ort, Datum  
Unterschrift des/der Antragsteller/s/in oder 
des/der Vertretungsbefugten 
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8.2 Allgemeines  
 
Bitte teilen Sie nach Antragseinreichung jede Abweichung von den Antragsangaben sowie jede andere 
zuwendungsrelevante Änderung der Rechts- oder Betriebsform und Betriebsverhältnisse (insbesondere bei 
Betriebsübergabe/-übernahme oder Änderung von Gesellschaftsverhältnissen) sofort schriftlich der 
zuständigen Bewilligungsbehörde mit. 
 
Das MLUL weist darauf hin, dass Zuwendungen nach § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) nur solchen 
Empfängern bewilligt werden dürfen, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint 
und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nach-zuweisen. Die 
Bewilligungsbehörde darf im Rahmen ihres Ermessens daher eine Förderung verweigern, wenn gegen den 
Antragsteller ein Verfahren nach der Insolvenzordnung beantragt oder eröffnet wird. Bewilligungsbescheide, 
die bereits erlassen sind, aber noch nicht zur Auszahlung gebracht werden, sind in diesen Fällen zu 
widerrufen (siehe ANBest zu § 44 LHO). 
 
8.3 Allgemeine Erklärungen des Antragstellers 
 
Diese Erklärungen gelten für den gestellten Antrag und die beigefügten Anlagen.  
 
Mir/Uns ist bekannt , dass alle Angaben in diesem Antrag und in den mit diesem Antrag eingereichten 
Unterlagen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit 
§ 2 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz) und § 1 
des Brandenburgischen Subventionsgesetzes sind. 
 
Mir/Uns ist bekannt , dass 

- ich/wir nach § 3 Absatz 1 Subventionsgesetz verpflichtet bin/sind, auch in Fällen höherer Gewalt 
und außergewöhnlicher Umstände der zuständigen Bewilligungsbehörde unverzüglich alle 
Tatsachen schriftlich mitzuteilen, die Auswirkungen auf die Zuwendung, die Bewilligung, die 
Gewährung, die Weitergewährung, die Inanspruchnahme oder das Belassen der Zuwendung haben 
oder ihr entgegenstehen oder für die Rückforderung der Leistungen erheblich sind, 

 

- jede Landesstelle verpflichtet ist, Tatsachen, die den Verdacht eines Subventionsbetruges 
begründen, den Strafverfolgungsbehörden, und Tatsachen, die auf eine Steuerstraftat schließen 
lassen, den Finanzbehörden mitzuteilen, 

 

- ich/wir im Falle höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände innerhalb von fünfzehn 
Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, ab dem ich/wir hierzu in der Lage bin/sind, dies der zuständigen 
Bewilligungsbehörde schriftlich melden und entsprechende Nachweise vorlegen muss/müssen. 

 

- mir/uns keine Zahlungen zustehen, wenn ich/wir die für den Erhalt solcher Zahlungen erforderlichen 
Voraussetzungen künstlich geschaffen habe/haben, um einen den Zielen der betreffenden 
Förderregelung zuwiderlaufenden Vorteil zu erwirken  
 

- der Antrag im Falle fehlender oder nicht fristgemäß nachgereichter Unterlagen abgelehnt werden 
kann,  

 

- von der zuständigen Bewilligungsbehörde alle Unterlagen, die zur Beurteilung der 
Antragsberechtigung, der Antragsvoraussetzungen sowie zur Bewilligung der Zuwendung 
erforderlich sind, auch rückwirkend angefordert werden können, 

 
 

Mir/Uns ist auch bekannt, dass 

- die zuständige Bewilligungsbehörde entsprechend den Beihilfevorschriften Auflagen auch 
nachträglich erteilen kann, 

den Prüforganen des Bundes und der Länder im Rahmen ihrer Befugnisse das Betreten der Geschäfts-, 
Betriebs- und Lagerräume sowie das Betreten und Befahren der Betriebsflächen zu gestatten ist. Darüber 
hinaus sind den genannten Behörden und Institutionen auf Verlangen die in Betracht  
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- kommenden Bücher, Aufzeichnungen, Belege, Schriftstücke, Datenträger, Karten und sonstige 
Unterlagen zur Einsicht zur Verfügung zu stellen, Auskunft zu erteilen und die erforderliche 
Unterstützung zu gewähren. Bei automatisiert geführten Aufzeichnungen bin ich/sind wir verpflichtet, 
auf meine/unsere Kosten die erforderlichen Ausdrucke zu erstellen, soweit die zuständigen Stellen 
dies verlangen. Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Duldungs- und Mitwirkungspflichten als 
Verweigerung der Kontrolle gewertet werden können, was zur Nichtgewährung der Förderung führt, 

- die Ansprüche aus dieser Antragstellung erlöschen, wenn ich/wir einem nach den rechtlichen 
Vorgaben berechtigten Prüforgan die Prüfung verweigere/verweigern.  

Ich/Wir erkläre(n), dass  

- eine Umwandlung bzw. Gründung meines/unseres Betriebes nicht der missbräuchlichen Umgehung 
der Bestimmungen über Begrenzungen von Beihilfezahlungen im Sinne des Subventionsgesetzes 
dient, 

- über meinen/unseren Betrieb zum Zeitpunkt der Antragstellung weder ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wurde (§ 80 der Insolvenzordnung) noch vom Insolvenzgericht Sicherungsmaßnahmen 
nach den §§ 21 ff. der Insolvenzordnung angeordnet wurden. Mir/Uns ist bekannt, dass andernfalls 
meine/unsere Unterschrift unwirksam ist und nur der Insolvenzverwalter unterschriftsbefugt ist, 

- mein/unser Betrieb sich weder nach § 41 Satz 1 noch nach § 69 Abs. 3 Satz 1 des 
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I 
S. 1418) in Auflösung befindet. 

-  

Mir/Uns ist bekannt, dass 

-  im Falle der Eröffnung eines Gesamtvollstreckungs- oder Insolvenzverfahrens umgehend die 
zuständige Bewilligungsbehörde über diesen Sachstand zu informieren ist. 

- Ich/Wir erkläre(n), dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde und vor Bekanntgabe des 
Bewilligungsbescheides ohne vorherige Zustimmung der Bewilligungsbehörde nicht begonnen wird; 
als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 

- Hinweis: Eine Ausnahme vom vorzeitigen Maßnahmebeginn kann formlos bei der zuständigen 
Bewilligungsbehörde beantragt werden. 

- Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn ist vorerst nur im Rahmen von De-minimis-Beihilfen möglich. Nach 
der erfolgten Genehmigung der Maßnahme durch die EU-Kommission können auch Maßnahmen 
oberhalb des Schwellenwertes mit vorzeitigem Maßnahmebeginn bewilligt werden. 

- Ich/Wir habe(n) die geltende Förderrichtlinie mit den entsprechenden Bedingungen zur 
Durchführung des geförderten Vorhabens und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zur 
Kenntnis genommen und erkenne/n diese an. 

- Ich/Wir habe(n) von den Voraussetzungen für die Gewährung der betreffenden Beihilfen und 
Zuwendungen Kenntnis genommen. Mir/Uns ist bekannt, dass die Rechtsgrundlagen und 
Merkblätter bei der zuständigen Behörde eingesehen werden können. 

- Ich bin / Wir sind in der Lage, mögliche Folgelasten auch ohne weitere Förderung selbst zu tragen. 

- Ich versichere, dass in den letzten 5 Jahren gegen mich (Antragsteller bzw. Vertretungsberechtigter 
nach Satzung oder Gesetz) keine Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch rechtskräftig verhängt wurde oder ich (Antragsteller bzw. nach 
Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigter) nicht nach den §§ 10, 10a oder 11 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer 
Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt wurde. 

 

8.4 Rechte Dritter an Fördervorhaben aus diesem Ant rag (Abtretung oder Verpfändung von 
Ansprüchen) 
 
Alle Förderungen aufgrund dieses Antrages sind Zuwendungen nach § 44 LHO, welche nach den ANBest 
des Landes Brandenburg in Verbindung mit § 400 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) weder abgetreten 
noch verpfändet werden dürfen. Abtretungen oder Verpfändungen von Ansprüchen aus diesen Vorhaben 
dürfen daher von den Bewilligungsbehörden nicht beachtet werden. 
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Präventionsförderung - Antrag

8.5 Angaben zur Vorsteuerabzugsberechtigung und Mitfina nzierung  
 
Ich bin / Wir sind im Rahmen dieses Vorhabens zum Vorsteuerabzug 
 

� nicht berechtigt (Nachweispflicht durch den Antragsteller – siehe beizufügende Anlagen), 
 

� berechtigt und habe/haben dies bei der Berechnung der Gesamtkosten berücksichtigt (Prei-se ohne    
Umsatzsteuer). 
 
Ich/Wir habe(n) für den gleichen Zweck (für dieses Vorhaben/Objekt) keine weiteren öffentlichen 
Fördermittel erhalten bzw. beantragt. 
 
Wenn doch, sind nachfolgende Angaben zu machen (auch im Finanzierungsplan): 
 

Fördermittel in Höhe von         

Jahresangabe:          

Fördermittelgeber:          
 
 
9.  Unterschriften 
 
Ich/Wir bestätige(n), dass die von mir/uns in diesem Antrag und Anlagen gemachten Angaben richtig und 
vollständig sind. 
 
Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre(n) ich/wir des weiteren mein/unser Einverständnis zum Abschnitt 
Nr. 8.2 bis 8.4. 
 
 
 
 
 
………………………………............. 
Ort, Datum 
 
 
 
………………………………………. 
Unterschrift 
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WOLF- Präventionsmaßnahmen
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• Bei allen Einzäunungen für Weidetiere ist darauf zu 
achten, dass die Sicherung auch den Bereich von 
möglichen Toren einschließt 

• Beim Aufstellen der Zäune muss genügend 
Abstand zu Böschungen, angrenzenden höheren 
Ebenen (Heu-, Silageballen o. ä.) eingehalten 
werden, um ein Überspringen durch den Wolf zu 
verhindern
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Bei weiteren Fragen steht Ihnen gerne unsere 
Wolfsbeauftragte zur Verfügung:
Valeska de Pellegrini
valeska.depellegrini@mlul.brandenburg.de

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bei weiteren Fragen steht Ihnen gerne unsere 
Wolfsbeauftragte zur Verfügung:
Valeska de Pellegrini
valeska.depellegrini@mlul.brandenburg.de

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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• In der Förderperiode 2007 – 2013 wurden  315.707 € zur Prävention vor 
Übergriffen durch Wölfe ausgereicht

• Förderungen, die ausgereicht wurden: 
• 2014: 119.659 €
• 2015: 136.586 €
• 2016: 211.154 €
• 2017: ausgezahlt sind 198.917 € und bewilligt 252.608 €

• Erste Erfolge im Herdenschutzmanagement sind bereits sichtbar 
• Abnehmende Zahl von Übergriffen bei zunehmender Anzahl von Wölfen
• Ziele: Präventionsförderung verstärken, Lösungen für die Mutterkuhhaltung, 

Wolfs-Verordnung, Erstellung eines neuen Managementplanes, 
Öffentlichkeitsarbeit ausbauen

WOLF -„BEST PRACTICE“
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WOLF- MANAGEMENTMAßNAHMEN
Wolf – Akzeptanzmaßnahmen

Wolfsrisse werden aus Landesmitteln ausgeglichen (Akzeptanzmaßnahme)

Schadensausgleich für Nutztierrisse:


